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Synopse der Änderungen der Straßenreinigungssatzung vom 28.06.2011

alt neu
§ 1 Grundsätze § 1 Grundsätze
(1) Die Stadt Eberswalde ist zur Reinigung der dem öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der 
geschlossenen Ortslagen der Stadt Eberswalde einschließlich der 
Ortsdurchfahrten der Bundes- und Landesstraßen verpflichtet. Die Stadt 
Eberswalde betreibt die Reinigung als öffentliche Einrichtung. Es besteht 
Anschluss- und Benutzungszwang, soweit die Reinigung nicht gemäß den §§ 
2 bis 5 den Grundstückseigentümern übertragen wird. 

(1) Die Stadt Eberswalde ist zur Reinigung der dem öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der 
geschlossenen Ortslagen der Stadt Eberswalde einschließlich der 
Ortsdurchfahrten der Bundes- und Landesstraßen verpflichtet. Die Stadt 
Eberswalde betreibt die Reinigung als öffentliche Einrichtung. Es besteht 
Anschluss- und Benutzungszwang, soweit die Reinigung nicht den 
Grundstückseigentümern gemäß den §§ 3 bis 6 übertragen wird.

(2) Die Reinigungspflicht umfasst die Straßenreinigung sowie den 
Winterdienst auf den Fahrbahnen und auf den Gehwegen. Die 
Straßenreinigung der Stadt Eberswalde beinhaltet die Entfernung aller 
Verunreinigungen von der Straße, welche die Hygiene oder das Stadtbild 
nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Gefährdung des Verkehrs 
darstellen können. Der Winterdienst der Stadt Eberswalde beinhaltet das 
Schneeräumen sowie das Bestreuen, insbesondere an den gefährlichen 
Stellen, der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und Eisglätte im Rahmen 
ihrer Leistungsfähigkeit. Art und Umfang der Reinigungspflichten der Stadt 
Eberswalde und der Grundstückseigentümer ergeben sich im Einzelnen aus 
den Bestimmungen der §§ 2 bis 5 dieser Satzung.

(2) Die Reinigungspflicht umfasst die Straßenreinigung sowie den 
Winterdienst auf den Fahrbahnen und auf den Gehwegen. Die 
Straßenreinigung der Stadt Eberswalde beinhaltet die Entfernung aller 
Verunreinigungen von der öffentlichen Straße, welche die Hygiene oder das 
Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Gefährdung des 
Verkehrs darstellen können. Der Winterdienst der Stadt Eberswalde 
beinhaltet das Schneeräumen sowie das Bestreuen, insbesondere an den 
gefährlichen Stellen, der verkehrswichtigen öffentlichen Straßen bei Schnee- 
und Eisglätte im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit. Art und Umfang der 
Reinigungspflichten der Stadt Eberswalde und der Grundstückseigentümer 
ergeben sich im Einzelnen aus den Bestimmungen der §§ 3 bis 6 dieser 
Satzung.
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Synopse der Änderungen der Straßenreinigungssatzung vom 28.06.2011

alt neu
(3) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die gesamte Straßenfläche, die 
nicht Gehweg ist, also neben den dem Verkehr dienenden Teilen der Straße 
auch die Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, die Bankette, die 
Bushaltestellenbuchten, Parkstreifen, Sicherheitsstreifen und 
Radfahrstreifen. 

§ 2 Begriffsbestimmungen                                                                         
(1) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die gesamte befestigte oder 
unbefestigte Straßenfläche der öffentlichen Straße, die nicht Gehweg im 
Sinne des Abs. 2 ist, also neben den dem Verkehr dienenden Teilen der 
Straße insbesondere auch die Trennstreifen, die befestigten und 
unbefestigten Seitenstreifen, die Bankette, die Bushaltestellenbuchten, 
Parkstreifen, die Sicherheitsstreifen einschließlich Mittelstreifen, die 
Radfahrstreifen, Radwege und Plätze sowie die Randstreifen. Parkstreifen 
im Sinne dieser Satzung sind Seitenstreifen, auf denen Kraftfahrzeuge 
neben oder auf der Fahrbahn dauerhaft abgestellt werden können. 
Radfahrstreifen im Sinne dieser Satzung sind Sonderwege für Radfahrer, 
welche mit einer durchgezogenen Linie (Zeichen 295 StVO) von der 
Fahrbahn abgetrennt und mit einem Zeichen 237 StVO gekennzeichnet 
sind. 

(4) Als Gehweg im Sinne dieser Satzung gelten (2) Als Gehweg im Sinne dieser Satzung gelten
-          alle selbstständigen Gehwege,      - selbständige Gehwege, einschließlich der im Treppenverzeichnis 

(Anlage 1) nicht  genannten Treppen
-          die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zeichen 240 und 241 
Straßenverkehrsordnung (StVO)), 

    - die Gehwege neben Fahrbahnen (unselbständige Gehwege, die dem   
allgemeinen Fußgängerverkehr dienen, z.B. Bürgersteige)

-          die Parkbuchten,     - die gemeinsamen Geh- und Radwege (Zeichen 240 StVO)
-          alle erkennbar abgesetzten für die Benutzung durch Fußgänger 
vorgesehenen Straßenteile,

    - die getrennten Geh- und Radwege (Zeichen 241 StVO)

-          In Fußgängerzonen (Zeichen 242 STVO) und in verkehrsberuhigten 
Bereichen  (Zeichen 325 STVO) ein Streifen von 1,50 m Breite entlang der 
Grundstücksgrenze, sowie

Diese Wege gelten auch als Gehweg, sofern sie ohne unmittelbaren 
baulichen Zusammenhang im Wesentlichen mit der Fahrbahn gleichlaufen:

- die unselbständigen Parkflächen, soweit es keine Parkstreifen sind 
(sog. Parkbuchten),
- alle erkennbar abgesetzten, für die Benutzung durch Fußgänger 
vorgesehenen Straßenteile einschließlich der Bushaltestellenbereiche 
(ausschließlich der Plätze)
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Synopse der Änderungen der Straßenreinigungssatzung vom 28.06.2011

alt neu
- in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten 
Bereichen (Zeichen 325 StVO) ein Streifen von 1,50 m Breite entlang 
der Grundstücksgrenze, sowie

-          jeweils die dazu gehörenden Randstreifen; Randstreifen sind 
Nebenflächen zwischen Fahrbahn und Grundstücksgrenze, insbesondere 
Straßenbegleitgrün (Rasenflächen oder anderer Pflanzenwuchs) sowie 
unbefestigte oder befestigte Flächen,

  - jeweils die dazu gehörenden Randstreifen, soweit sie 1. den Abschluss 
des Gehweges im Sinne dieser Satzung bilden und zwischen Gehweg und 
der Grenze des erschlossenen Grundstückes verlaufen oder  2. zwischen 
der Fahrbahn und dem Gehweg verlaufen.

(3) Randstreifen sind Nebenflächen, die zwischen dem Gehweg und der 
Fahrbahn, dem Gehweg und der Grenze des erschlossenen Grundstückes 
oder der Fahrbahn und der Grenze des erschlossenen Grundstückes 
verlaufen, insbesondere Straßenbegleitgrün (Rasenflächen oder anderer 
Pflanzenwuchs) sowie unbefestigte oder befestigte Flächen und 
Entwässerungsmulden.
(4) Bushaltestellenbereiche im Gehweg- und Fahrbahnbereich sind 
Haltestellen, an denen Fahrzeuge des Öffentlichen Personenverkehrs 
anhalten, um Passagieren das Ein- und Aussteigen zu ermöglichen, und mit 
einem Haltestellenschild (Zeichen 224 StVO) versehen sind. Der 
Bushaltestellenbereich umfasst in der Länge 20 Meter und, ausgehend von 
der Fahrbahngrenze, in der Breite den Gehweg. Bei einer überdachten 
Haltestelle umfasst der Bushaltestellenbereich in der Länge 20 Meter und, 
ausgehend von der Fahrbahngrenze, in der Breite den Gehweg nur bis zur 
Rückseite der überdachten Haltestelle.

-          öffentliche Treppen im Zuge von Gehwegen. 
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Synopse der Änderungen der Straßenreinigungssatzung vom 28.06.2011

alt neu
§ 2 Übertragung der Reinigungspflicht § 3 Übertragung der Reinigungspflicht
(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis aufgeführten 
öffentlichen Straßen wird in dem in den §§ 4 und 5 festgelegten Umfang den 
Grundstückseigentümern der durch diese erschlossenen Grundstücke 
auferlegt. Das Straßenverzeichnis (Anlage 1) ist Bestandteil dieser Satzung. 
Straßenumbenennungen haben keinen Einfluss auf die Reinigungspflicht. 
Alle im Straßenverzeichnis nicht aufgeführten Straßen werden der Zone IV 
zugeordnet.

(1) Die Reinigungspflicht der im anliegenden Straßenverzeichnis 
aufgeführten öffentlichen Straßen wird in dem in den §§ 5 und 6 
festgelegten Umfang den Grundstückseigentümern der durch diese 
erschlossenen Grundstücke auferlegt. Das Straßenverzeichnis (Anlage 2) ist 
Bestandteil dieser Satzung. Straßenumbenennungen haben keinen Einfluss 
auf die Reinigungspflicht. Alle im Straßenverzeichnis nicht aufgeführten 
Straßen werden der Reinigungszone IV zugeordnet.  Entgegen den 
Regelungen der §§ 3 bis 6 erfolgt keine Übertragung der Reinigungspflicht 
auf die Grundstückseigentümer hinsichtlich der Fahrbahnen und Gehwege 
im Bereich einer Brücke, eines Durchlasses oder eines Tunnels sowie der 
Bushaltestellenbereiche im Gehweg- und Fahrbahnbereich und der im 
Treppenverzeichnis aufgeführten Treppen. Auch insoweit betreibt die Stadt 
Eberswalde die Straßenreinigung und den Winterdienst als öffentliche 
Einrichtung mit Anschluss- und Benutzungszwang. Das Treppenverzeichnis 
(Anlage 1) ist Bestandteil dieser Satzung.
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Synopse der Änderungen der Straßenreinigungssatzung vom 28.06.2011

alt neu
(2) Die nach Absatz 1 verpflichteten Grundstückseigentümer sind Anlieger im 
Sinne dieser Satzung. Anlieger sind sowohl Grundstückseigentümer, deren 
Grundstücke an öffentliche Straßen angrenzen (Vorderliegergrundstück), als 
auch Grundstückseigentümer der dahinter liegenden Grundstücke 
(Hinterliegergrundstücke) und nicht mit der gesamten der Straße 
zugewandten Grundstücksseite (Teilhinterliegergrundstücke). 
Vorderliegergrundstücke, Hinterliegergrundstücke und 
Teilhinterliegergrundstücke bilden eine Straßenreinigungseinheit. Der 
räumliche Reinigungsumfang bestimmt sich nach der Frontlänge des 
Vorderliegergrundstückes. Die Eigentümer der zur Straßenreinigungseinheit 
gehörenden Grundstücke müssen abwechselnd reinigen. 

(2) Die Grundstückseigentümer nach Absatz 1 sind Anlieger im Sinne dieser 
Satzung. Anlieger sind sowohl Grundstückseigentümer, deren Grundstücke 
an öffentliche Straßen angrenzen (Vorderliegergrundstücke), als auch 
Grundstückseigentümer der dahinter liegenden Grundstücke, die nur über 
einen nicht öffentlichen Zugangsweg bzw. eine Privatstraße erreichbar sind 
(Hinterliegergrundstücke), sowie Grundstückseigentümer, deren 
Grundstücke nur teilweise an öffentliche Straßen angrenzen 
(Teilhinterliegergrundstücke). Liegen mehrere Grundstücke hintereinander 
zu der sie erschließenden Straße, so bilden das an die Straße angrenzende 
Grundstück (Vorderliegergrundstück) und die dahinterliegenden 
Grundstücke (Hinterliegergrundstücke/Teilhinterliegergrundstücke) eine 
Straßenreinigungseinheit. Der räumliche Reinigungsumfang bestimmt sich 
nach der Frontlänge des Vorderliegergrundstückes. Die Eigentümer der zur 
Straßenreinigungseinheit gehörenden Grundstücke müssen abwechselnd 
reinigen.

Die Reinigungspflicht wechselt von Woche zu Woche und beginnt beim 
Eigentümer des Vorderliegergrundstückes und fortlaufend in der Reihenfolge 
der Hinterlieger. Bei besonderen tatsächlichen Gegebenheiten (z. B. 
Anliegergrundstück als Garagenhof oder Stellplatz) kann die Stadt 
Eberswalde durch Bescheid die Reihenfolge der Verpflichtung zur Reinigung 
abweichend von vorstehender Regelung festlegen.

 Die Reinigungspflicht wechselt von Woche zu Woche und beginnt mit 
Inkraftsetzung der Satzung beim Eigentümer des Vorderliegergrundstückes 
und fortlaufend im Uhrzeigersinn  in der Reihenfolge der Hinterlieger. Bei 
besonderen tatsächlichen Gegebenheiten (z. B. Anliegergrundstück als 
Garagenhof oder Stellplatz) kann die Stadt Eberswalde durch Bescheid die 
Reihenfolge der Verpflichtung zur Reinigung abweichend von vorstehender 
Regelung festlegen.
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Synopse der Änderungen der Straßenreinigungssatzung vom 28.06.2011
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(3) Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reinigungspflichtig, 
erstreckt sich die Reinigung jeweils bis zur Straßenmitte. Ist nur auf einer 
Straßenseite ein reinigungspflichtiger Grundstückseigentümer vorhanden, 
erstreckt sich die Reinigungspflicht auf die gesamte Straßenfläche. Wird ein 
Grundstück durch mehrere öffentliche Straßen erschlossen, so erstreckt sich 
die Reinigungspflicht auf alle Straßenseiten, durch die das Grundstück 
erschlossen ist.

(3) Werden im Zuge der öffentlichen Straße beiderseits Grundstücke 
erschlossen, erstreckt sich die Reinigungspflicht der Grundstückseigentümer 
1. soweit diesen die Reinigung der Fahrbahn und des Gehweges obliegt, 
über den an das Vorderliegergrundstück angrenzenden Gehweg bis zur 
Fahrbahnmitte, 2. soweit diesen nur die Reinigung des Gehweges obliegt, 
über den an das Vorderliegergrundstück angrenzenden Gehweg, 3. soweit 
diesen die Reinigung des Gehweges obliegt,  jedoch nur einseitig ein 
Gehweg vorhanden ist, auf die Grundstückseigentümer, deren Grundstücke 
sich auf der Gehwegseite befinden.

Werden im Zuge der öffentlichen Straße nur auf einer Straßenseite 
Grundstücke erschlossen, erstreckt sich die Reinigungspflicht der 
Grundstückseigentümer 1. soweit diesen die Reinigung der Fahrbahn und 
des Gehweges obliegt, 
- die Straßenreinigung auf den an das Vorderliegergrundstück 
angrenzenden Gehweg und den gegenüberliegenden Gehweg sowie die 
gesamte Fahrbahn - der Winterdienst auf den an das 
Vorderliegergrundstück angrenzenden Gehweg und den 
gegenüberliegenden Gehweg sowie die gesamte Fahrbahn
2. soweit diesen nur die Reinigung des Gehweges obliegt, 
- die Straßenreinigung über den an das Vorderliegergrundstück 
angrenzenden Gehweg und den gegenüberliegenden Gehweg 
- der Winterdienst über den an das Vorderliegergrundstück angrenzenden 
Gehweg und den gegenüberliegenden Gehweg. Wird ein Grundstück durch 
mehrere öffentliche Straßen erschlossen, so erstreckt sich die 
Reinigungspflicht auf alle öffentlichen Straßen, durch die das Grundstück 
erschlossen ist.
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Synopse der Änderungen der Straßenreinigungssatzung vom 28.06.2011
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(4) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt das im Grundbuch 
eingetragene Grundstück (Buchgrundstück). Bilden mehrere Grundstücke 
eine wirtschaftliche Einheit, so kann, unabhängig von der Eintragung im 
Grundbuch und im Liegenschaftskataster, auch das einheitliche Grundstück, 
als zusammenhängender Grundbesitz, das dem selben Eigentümer gehört, 
als Grundstück im sinne dieser Satzung betrachtet werden, wenn dies unter 
dem Gesichtspunkt der Gebührengerechtigkeit geboten ist. Als erschlossen 
im Sinne dieser Satzung gilt ein Grundstück, wenn es rechtlich oder 
tatsächlich eine Zugangsmöglichkeit oder Zufahrtsmöglichkeit zur Straße hat 
und dadurch eine innerhalb geschlossener Ortslagen der Stadt Eberswalde 
übliche und sinnvolle wirtschaftliche Grundstücksnutzung ermöglicht wird. 
Liegt Wohnungseigentum oder Teileigentum vor, so ist das gesamte im 
Grundbuch erfasste Grundstück maßgebend. Mehrere Eigentümer haften 
gesamtschuldnerisch. Das gilt insbesondere für Wohnungs- und 
Teileigentümer im Sinne des WEG (Wohnungseigentumsgesetz).

(4) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt das im Grundbuch 
eingetragene Grundstück (Buchgrundstück). Bilden mehrere Grundstücke 
eine wirtschaftliche Einheit, so kann, unabhängig von der Eintragung im 
Grundbuch und im Liegenschaftskataster, auch das einheitliche Grundstück 
als zusammenhängender Grundbesitz, das dem selben Eigentümer gehört, 
als Grundstück im Sinne dieser Satzung betrachtet werden, wenn dies unter 
dem Gesichtspunkt der Gebührengerechtigkeit geboten ist. Als erschlossen 
im Sinne dieser Satzung gilt ein Grundstück, wenn es rechtlich oder 
tatsächlich eine Zugangsmöglichkeit oder Zufahrtsmöglichkeit zur 
öffentlichen Straße hat und dadurch eine innerhalb geschlossener Ortslagen 
der Stadt Eberswalde übliche und sinnvolle wirtschaftliche 
Grundstücksnutzung ermöglicht wird. Liegt Wohnungseigentum oder 
Teileigentum vor, so ist das gesamte im Grundbuch erfasste Grundstück 
maßgebend. Mehrere Eigentümer haften gesamtschuldnerisch. Das gilt 
insbesondere für Wohnungs- und Teileigentümer im Sinne des WEG 
(Wohnungseigentumsgesetz).

(5) Besteht für das Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht für 
die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes genannten natürlichen 
oder juristischen Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, so tritt an 
die Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte oder der 
Nutzungsberechtigte. Bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen nimmt 
derjenige die Pflichten des Eigentümers wahr, der die tatsächliche 
Sachherrschaft über das Grundstück ausübt.

(5) Besteht für das Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht für 
die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes genannten natürlichen 
oder juristischen Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, so tritt an 
die Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte oder der 
Nutzungsberechtigte. Bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen nimmt 
derjenige die Pflichten des Eigentümers wahr, der die tatsächliche 
Sachherrschaft über das Grundstück ausübt.

§ 3 Benutzungsgebühren § 4 Benutzungsgebühren
Die Stadt Eberswalde erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung und den 
Winterdienst auf öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren nach der 
Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Gebühren für die 
Reinigung von öffentlichen Straßen (Straßenreinigungsgebührensatzung) in 
der jeweils gültigen Fassung. 

Die Stadt Eberswalde erhebt für die von ihr durchgeführte Straßenreinigung 
und den Winterdienst auf öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren nach 
der Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Gebühren für die 
Reinigung von öffentlichen Straßen (Straßenreinigungsgebührensatzung) in 
der jeweils gültigen Fassung.

§ 4 Art und Umfang der Straßenreinigung § 5 Art und Umfang der Straßenreinigung
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alt neu
(1) Die zu reinigenden öffentlichen Straßen sind im Straßenverzeichnis 
(Anlage 1), welches Bestandteil dieser Satzung ist, aufgeführt und in Zonen 
eingeteilt.

(1) Die zu reinigenden öffentlichen Straßen sind im Straßenverzeichnis 
(Anlage 2), das Bestandteil dieser Satzung ist, aufgeführt und in 
Reinigungszonen eingeteilt.

(2) Die Straßenreinigung erfolgt wöchentlich in den im anliegenden 
Straßenverzeichnis gekennzeichneten Zonen gemäß Anlage 1. Die durch die 
Stadt Eberswalde durchgeführte Straßenreinigung ist gebührenpflichtig 
(siehe Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Gebühren für 
die Reinigung von öffentlichen Straßen 
(Straßenreinigungsgebührensatzung)). Nach Erfordernis werden von der 
Stadt gereinigt: 

(2) Die Straßenreinigung erfolgt wöchentlich in den im Straßenverzeichnis 
gekennzeichneten Reinigungszonen (Anlage 2), darüber hinaus nach 
Bedarf. 

         öffentliche Parkplätze,
         Verkehrsinseln und bepflanzte Mittelstreifen,
         Brücken, Tunnel, Durchlässe, Dämme, Gräben sowie öffentliche 
Plätze,
         Bushaltebuchten inkl. Bushaltestellenbereich, 
         öffentliche Treppen, soweit es sich nicht um Treppen im Zuge von 
Gehwegen handelt.
(3) Zur Straßenreinigung gehört die Beseitigung von Schmutz, Glas, Laub 
und sonstigen Verunreinigungen jeder Art; auch die Beseitigung von Gras 
und Pflanzenwuchs, von Algen-, Moos- und Flechtenbewuchs, Unkraut, 
unabhängig vom Verursacher; dabei ist die Anwendung von chemischen 
Unkrautbekämpfungsmitteln nicht erlaubt. Belästigende Staubentwicklung ist 
zu vermeiden; die Ablagerung von Kehricht und sonstigem Unrat in 
Straßenrinnen, Straßenabläufen und Gräben ist verboten. Für die gemäß § 2 
Absatz 1 dieser Satzung an die Grundstückseigentümer übertragene 
Reinigungspflicht gilt, dass die Straßenreinigung nach der Verschmutzung 
der Fahrbahnen und Gehwege unverzüglich durchzuführen ist und der 
anfallende Kehricht oder sonstiger Unrat durch die Grundstückseigentümer 
selbst zu beseitigen ist. Alle bei der Straßenreinigung anfallenden Stoffe sind 
sofort zu entfernen oder einer Verwertung zuzuführen. 

(3) Zur Straßenreinigung gehört die Beseitigung von Schmutz, Glas, Laub 
und sonstigen Verunreinigungen jeder Art; auch die Beseitigung von Gras 
und Pflanzenwuchs, von Algen-, Moos und Flechtenbewuchs, Unkraut, 
unabhängig vom Verursacher; dabei ist die Anwendung von chemischen 
Unkrautbekämpfungsmitteln nicht erlaubt. Belästigende Staubentwicklung 
soll vermieden werden; die Ablagerung von Kehricht und sonstigem Unrat in 
Straßenrinnen, Straßenabläufen und Gräben ist verboten. Für die gemäß § 
3 Absatz 1 dieser Satzung an die Grundstückseigentümer übertragene 
Reinigungspflicht gilt, dass die Straßenreinigung nach der Verschmutzung 
der Fahrbahnen und Gehwege unverzüglich durchzuführen ist und der 
anfallende Kehricht oder sonstiger Unrat durch die Grundstückseigentümer 
selbst zu beseitigen ist. Alle bei der Straßenreinigung anfallenden Stoffe 
sind sofort zu entfernen oder einer Verwertung zuzuführen. 
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alt neu
Auf Gehwegen, die mit ungebundenen Materialien (z. B. Recycling-Material, 
Promenadengrand) befestigt sind, hat die Gehwegreinigung manuell zu 
erfolgen. In Bereichen von Gehwegen, die mit Mosaikpflaster befestigt sind, 
hat die Reinigung so zu erfolgen, dass die Fugenbereiche der 
Pflasterbefestigung nicht beschädigt, das heißt ausgefegt werden.

Auf Gehwegen, die mit ungebundenen Materialien (z. B. Recycling-Material, 
Promenadengrand) befestigt sind, hat die Gehwegreinigung manuell zu 
erfolgen. In Bereichen von Gehwegen, die mit Mosaikpflaster befestigt sind, 
hat die Reinigung so zu erfolgen, dass die Fugenbereiche der 
Pflasterbefestigung nicht beschädigt, das heißt ausgefegt, werden.

(4) Anfallendes Laub von Bäumen u. a. Gehölzen im öffentlichen 
Straßenraum ist von den Reinigungspflichtigen zu entsorgen. Eine 
Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs ist zu vermeiden. Laub von 
Grundstücken darf nicht auf den Gehweg oder die Fahrbahn verbracht 
werden. Laub ist unverzüglich zu beseitigen, wenn es eine Behinderung oder 
Gefährdung des Verkehrs darstellt.

(4) Anfallendes Laub von Bäumen u. a. Gehölzen im öffentlichen 
Straßenraum ist von den Reinigungspflichtigen zu entsorgen. Eine 
Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs ist zu vermeiden. Laub von 
Grundstücken darf nicht auf dem Gehweg oder die Fahrbahn verbracht 
werden. Laub ist unverzüglich zu beseitigen, wenn es eine Behinderung 
oder Gefährdung des Verkehrs darstellt.

(5) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des 
Verursachers, außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu 
beseitigen, bleibt unberührt.

(5) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des 
Verursachers, außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu 
beseitigen, bleibt unberührt.

§ 5 Art und Umfang des Winterdienstes § 6 Art und Umfang des Winterdienstes
(1) Leistungen des Winterdienstes bei Schnee- und Eisglätte werden durch 
die Stadt Eberswalde oder deren Beauftragte auf den Fahrbahnen der 
Straßen der Zonen I und III erbracht, die nach Maßgabe der 
Leistungsfähigkeit erfolgen und soweit dies zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. Die Gehwege bzw. 
Bushaltestellenbereiche des öffentlichen Personennahverkehrs, soweit sie 
nicht durch die Grundstückseigentümer zu reinigen sind, werden durch die 
Stadt Eberswalde nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit geräumt und 
gestreut. In den Zonen II und IV ist der Winterdienst auf den Fahrbahnen der 
Straßen von den Grundstückseigentümern nach Maßgabe der Absätze 2 bis 
7 durchzuführen. Daneben obliegt den Grundstückseigentümern der 
Winterdienst auf allen Gehwegen und Überwegen, welche Bestandteile der 
öffentlichen Straßen in den Zonen I, II, III und IV sind.

(1) Leistungen des Winterdienstes bei Schnee- und Eisglätte werden durch 
die Stadt Eberswalde oder deren Beauftragte auf den Fahrbahnen der 
öffentlichen Straßen der Reinigungszonen I und III, der Fahrbahnen und 
Gehwege im Bereich einer Brücke, eines Durchlasses oder eines Tunnels, 
der Bushaltestellenbereiche im Gehweg- und Fahrbahnbereich sowie der im 
Treppenverzeichnis (Anlage 1) aufgeführten Treppen erbracht, die nach 
Maßgabe der Leistungsfähigkeit erfolgen und soweit dies zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. 
Bei Bushaltestellenbereichen soll die zu schaffende Bahn ein ungehindertes 
Ein- und Aussteigen gewährleisten. Im Übrigen ist der Winterdienst in den 
Reinigungszonen II und IV auf den Fahrbahnen und der Winterdienst auf 
allen Gehwegen der öffentlichen Straßen in den Reinigungszonen I, II, III 
und IV von den Grundstückseigentümern nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7 
durchzuführen.

(2) Bei Eis- und Schneeglätte sind öffentliche Straßen und Verkehrsflächen 
zu räumen und zu streuen.

(2) Bei Eis- und Schneeglätte sind die öffentlichen Straßen zu räumen und 
zu streuen.
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(3) Die Gehwege und Überwege sind in einer Breite von 1,5 Metern von 
Schnee freizuhalten. Bei Fahrbahnen, die nicht über einen separaten 
Gehweg verfügen, ist ebenfalls zur bebauten Fahrbahnseite hin ein Streifen 
in einer Breite von 1,5 Metern von Schnee freizuhalten und zu streuen. Auf 
Gehwegen, die mit ungebundenen Materialien (z. B. Recycling-Material, 
Promenadengrand) befestigt sind, hat der Winterdienst manuell zu erfolgen. 

(3) Die Gehwege einschließlich der Überwege sind in einer Breite von 1,5 
Metern von Schnee freizuhalten und zu streuen. In Fußgängerzonen 
(Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325.1 
StVO), die nicht über einen separaten Gehweg verfügen, ist ein Streifen in 
einer Breite von 1,5 Metern von Schnee freizuhalten und zu streuen. Auf 
Gehwegen, die mit ungebundenen Materialien (z. B. Recycling-Material, 
Promenadengrand) befestigt sind, hat der Winterdienst manuell zu erfolgen.

(4) Ist der Winterdienst für die Fahrbahnen auf die Grundstückseigentümer 
übertragen (Zone II und IV), so ist mindestens eine Fahrspurbreite von 3,00 
m freizuhalten.

(4) Ist der Winterdienst für die Fahrbahnen auf die Grundstückseigentümer 
übertragen (Reinigungszone II und IV), so ist mindestens eine 
Fahrspurbreite von 3,00 m von Schnee freizuhalten.

(5) Die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Mitteln auf 
Fahrbahnen und Gehwegen ist nur

(5) Die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Mitteln auf 
Fahrbahnen und Gehwegen ist nur

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in denen 
durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung 
zu erzielen ist oder

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in denen 
durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung 
zu erzielen ist oder

b) an besonders gefährlichen und stark frequentierten Stellen der Gehwege 
und Fahrbahnen, wie z. B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder -abgängen, 
starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken erlaubt. 

b) an besonders gefährlichen und stark frequentierten Stellen der Gehwege 
und Fahrbahnen, wie z. B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder -abgängen, 
starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken erlaubt.

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen auch in den genannten 
Ausnahmefällen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Mitteln bestreut 
werden. Auch ist es unzulässig, mit Salz oder auftauenden Mitteln 
durchsetzten Schnee auf Baumscheiben oder begrünten Flächen abzulagern.

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen auch in den genannten 
Ausnahmefällen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Mitteln bestreut 
werden. Auch ist es unzulässig, mit Salz oder auftauenden Mitteln 
durchsetzten Schnee auf Baumscheiben oder begrünten Flächen 
abzulagern.

(6) Werktags sind in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr, sonn- und feiertags von 
9.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte 
unverzüglich zu beseitigen. 

(6) Werktags sind in der Zeit von 7:00 bis 20:00 Uhr, sonn- und feiertags 
von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr, gefallener Schnee und entstandene Glätte 
unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen 
der Glätte zu beseitigen. Nach 20:00 Uhr gefallener Schnee und 
entstandene Glätte sind werktags bis 7:00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9:00 
Uhr, des folgenden Tages zu beseitigen.
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(7) Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder 
wo dies nicht möglich ist, auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der 
Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar 
gefährdet oder behindert wird. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die 
Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von 
Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg oder die Fahrbahn verbracht 
werden.

(7) Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges 
oder wo dies nicht möglich ist, auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der 
Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar 
gefährdet oder behindert wird. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und 
die Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von 
Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg oder die Fahrbahn verbracht 
werden.

(8) Ist der Winterdienst für die Fahrbahn auf die Grundstückseigentümer 
übertragen, so sind bei Eis- und Schneeglätte gekennzeichnete 
Fußgängerüberwege, Querungshilfen über die Fahrbahn und Übergänge für 
Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßenkreuzungen oder -
einmündungen der Fahrbahn zu bestreuen. 

(8) Ist der Winterdienst für die Fahrbahn auf die Grundstückseigentümer 
übertragen, so sind bei Eis- und Schneeglätte gekennzeichnete 
Fußgängerüberwege, Querungshilfen über die Fahrbahn und Übergänge für 
Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßenkreuzungen oder -
einmündungen der Fahrbahn zu bestreuen und zu räumen.

(9) Bei Gefahr im Verzug, z. B. nicht durchgeführter Winterdienst, ist die 
Stadt berechtigt, den Winterdienst selbst durchzuführen. Die Kosten 
werden per Kostenbescheid dem Reinigungspflichtigen auferlegt.

(9) Bei Gefahr im Verzug, z. B. nicht durchgeführter Winterdienst, ist die 
Stadt berechtigt, den Winterdienst selbst durchzuführen. Die Kosten werden 
per Kostenbescheid dem Reinigungspflichtigen auferlegt.

§ 6 Befreiung vom Anschluss und Benutzungszwang § 7 Befreiung vom Anschluss und Benutzungszwang
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung kann der 
Grundstückseigentümer auf Antrag befreit werden, wenn der Anschluss und 
die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar sind. Eine rückwirkende 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang ist nicht zulässig. Der 
Antrag ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt Eberswalde 
einzureichen.

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung kann der 
Grundstückseigentümer auf Antrag befreit werden, wenn der Anschluss und 
die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar sind. Eine rückwirkende 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang ist nicht zulässig. Der 
Antrag ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt Eberswalde 
einzureichen.

(2) Grundstückseigentümer, die gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 Satz 1 
i. V. m. §§ 4 und 5 dieser Satzung dem Anschluss- und Benutzungszwang für 
die Straßenreinigung unterliegen, jedoch nach bisheriger Regelung zur 
Reinigung selbst verpflichtet waren und diese von einem Dritten haben 
vornehmen lassen, können auf Antrag bis zum Zeitpunkt der 
frühestmöglichen Vertragsbeendigung vom Anschluss- und 
Benutzungszwang befreit werden. Der Antrag ist unter Vorlage des Vertrages 
schriftlich bei der Stadt Eberswalde einzureichen.

(2) Grundstückseigentümer, die gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 Satz 1 
i. V. m. §§ 5 und 6 dieser Satzung dem Anschluss- und Benutzungszwang 
für die Straßenreinigung unterliegen, jedoch nach bisheriger Regelung zur 
Reinigung selbst verpflichtet waren und diese von einem Dritten haben 
vornehmen lassen, können auf Antrag bis zum Zeitpunkt der 
frühestmöglichen Vertragsbeendigung vom Anschluss- und 
Benutzungszwang befreit werden. Der Antrag ist unter Vorlage des 
Vertrages schriftlich bei der Stadt Eberswalde einzureichen.
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§ 7 Entleeren städtischer Abfallkörbe § 8 Entleeren städtischer Abfallkörbe
(1) Das Entleeren der städtischen Abfallkörbe obliegt der Stadt. (1) Das Entleeren der städtischen Abfallkörbe obliegt der Stadt.
(2) Städtische Abfallkörbe dürfen nur für Abfälle im Rahmen der zulässigen 
Straßenbenutzung genutzt werden.

(2) Städtische Abfallkörbe dürfen nur für Abfälle im Rahmen der zulässigen 
Straßenbenutzung genutzt werden.

(3) Soweit keine gesonderten Behältnisse für Hundekot aufgestellt sind, 
können städtische Abfallkörbe zur Entsorgung des Hundekotes genutzt 
werden.

(3) Soweit keine gesonderten Behältnisse für Hundekot aufgestellt sind, 
können städtische Abfallkörbe zur Entsorgung des Hundekotes genutzt 
werden.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten § 9 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 4 Absatz 2 und 3 seinen Reinigungsverpflichtungen nicht 
nachkommt oder nicht satzungsgemäß reinigt oder

1. entgegen § 5 Absatz 2 und Absatz 3 Gehwege oder Fahrbahnen nicht 
wöchentlich reinigt,

2. entgegen § 5 Absatz 2 bis 8 seinen Winterdienstverpflichtungen nicht 
nachkommt oder diese nicht satzungsgemäß durchführt oder

2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 Schmutz, Glas, Laub, Unrat oder sonstige 
Verunreinigungen jeder Art von Gehwegen nicht beseitigt oder bei 
Beseitigung Herbizide anwendet,

3. gegen das Verbot gem. § 4 Absatz 3 Satz 2 oder gegen § 4 Absatz 4 Satz 
4 dieser Satzung verstößt oder

3. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 2 Kehricht und sonstigen Unrat in 
Straßenrinnen, Straßenabläufen, und Gräben ablagert,

4. entgegen § 5 Absatz 7 Satz 3 Schnee und Eis von Grundstücken auf die 
Fahrbahn oder den Gehweg verbringt.

4. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 5 auf Gehwegen, die mit ungebundenen 
Materialien befestigt sind, die Reinigung nicht manuell durchführt,
5. entgegen § 5 Absatz 4 Satz 3 Laub von Grundstücken auf den Gehweg 
oder die Fahrbahn verbringt,

6. entgegen § 6 Absatz 6 Satz 1 auf Reinigungsflächen werktags nicht von 
7.00 bis 20.00 Uhr oder sonn- und feiertags nicht von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
gefallenen Schnee und entstandene Glätte unverzüglich nach Beendigung 
des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte beseitigt,

7. entgegen § 6 Absatz 6 Satz 2 auf Reinigungsflächen nach 20:00 Uhr 
gefallenen Schnee oder entstandene Glätte werktags nicht bis 7:00 Uhr, 
sonn- und feiertags nicht bis 9:00 Uhr, des folgenden Tages beseitigt,

8. entgegen § 6 Absatz 3 Satz 1 Gehwege nicht auf mindestens 1,50 Meter 
Breite von Schnee freihält,
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9. entgegen § 6 Absatz 3 Satz 2 in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) 
und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325.1 StVO), die nicht über 
einen separaten Gehweg verfügen, nicht einen Streifen in einer Breite von 
1,50 Metern von Schnee freihält,
10. entgegen § 6 Absatz 3 Satz 3 auf Gehwegen, die mit ungebundenen 
Materialien befestigt sind, den Winterdienst nicht manuell durchführt,

11. entgegen § 6 Abs. 7 Satz 1 Schnee auf der Straße so lagert, dass der 
Fußgänger–und Fahrverkehr mehr als unvermeidbar gefährdet oder 
behindert wird,
12. entgegen § 6 Absatz 7 Satz 3 Schnee und Eis von Grundstücken auf die 
Fahrbahn oder den Gehweg verbringt.

(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OwiG) in der jeweils gültigen Fassung. 
Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 1. – 4. können mit einer Geldbuße 
bis zu 1.000,00 Euro (in Worten: eintausend Euro), bei Fahrlässigkeit 
höchstens bis zu 500,00 Euro (in Worten: fünfhundert Euro) geahndet 
werden. 

(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OwiG) in der jeweils gültigen Fassung. 
Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbuße in Höhe von 
bis zu 1.000,00 Euro (in Worten: eintausend Euro), bei Fahrlässigkeit 
höchstens bis zu 500,00 Euro (in Worten: fünfhundert Euro) geahndet 
werden.
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§ 9 In-Kraft-Treten § 10 In-Kraft-Treten
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. (1) Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in 
der Stadt Eberswalde (Straßenreinigungssatzung) vom 18.12.2009, 
veröffentlicht am 11.01.2010 im Amtsblatt für die Stadt Eberswalde 
„Eberswalder Monatsblatt“ – Jahrgang 18, Nr. 1, Seite 1f außer Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in 
der Stadt Eberswalde (Straßenreinigungssatzung) vom 28.06.2011, 
veröffentlicht am 15.08.2011 im Amtsblatt für die Stadt Eberswalde 
„Eberswalder Monatsblatt“ , Jahrgang 19, Nr. 8, Seite 1 außer Kraft.

(3) Sollten einzelne Regelungen dieser Straßenreinigungssatzung nichtig 
oder unwirksam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen 
nicht berühren.

(3) Sollten einzelne Regelungen dieser Straßenreinigungssatzung nichtig 
oder unwirksam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen 
nicht berühren.
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